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klassen- und schulstufenweise aufsteigendes Inkrafttreten (vgl. § 131 Abs. 43) 

Text 

Klassenschülerzahl 

§ 43. (1) Die Klassenschülerzahl an der allgemein bildenden höheren Schule sowie an Sonderformen 
mit modularer Unterrichtsorganisation die Zahl der ein Modul besuchenden Studierenden sind vom 
Schulleiter oder von der Schulleiterin unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Pädagogik und der 
Sicherheit, auf den Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler, auf die räumlichen Möglichkeiten und auf 
die mögliche Belastung der Lehrpersonen sowie nach Maßgabe der der Schule gemäß § 8a Abs. 3 
zugeteilten Lehrpersonalressourcen festzulegen. § 8a Abs. 2 ist anzuwenden. 

(2) Für die Wahlpflichtgegenstände sind ab der 10. Schulstufe Schülergruppen zu bilden, die auch 
klassen-, schulstufen- oder schulübergreifend geführt werden können. Abs. 1 ist anzuwenden. 

(3) Der Pflichtgegenstand Ethik ist möglichst zeitgleich mit dem Religionsunterricht jener gesetzlich 
anerkannten Kirche (Religionsgesellschaft) durchzuführen, der die höchste Zahl an Schülerinnen und 
Schülern der Schule angehört. Wenn Kirchen (Religionsgesellschaften) den Religionsunterricht in 
kooperativer Form abhalten, so ist für die Ermittlung der Zahl der Schülerinnen und Schüler die Summe 
aller Angehörigen der an der Kooperation teilnehmenden Kirchen (Religionsgesellschaften) zu bilden. 
Sind weniger als zehn Schülerinnen oder Schüler einer Klasse zur Teilnahme am Ethikunterricht 
verpflichtet, so sind sie zunächst mit Schülerinnen oder Schülern anderer Klassen der gleichen Schulstufe, 
dann anderer Klassen der Schule und schließlich anderer Schulen zusammenzuziehen, bis die Zahl 
mindestens zehn beträgt. 
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